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DOB Koblenz, 25.04.2013
50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Tel.: 0261 129 2304
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

ST/0080/2013 
 

Stellungnahme zu Antrag/Anfrage  
 

Nr. AF/0064/2013 
 
 

Beratung im Stadtrat am 02.05.2013, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der SPD-Ratsfraktion: Personalschlüssel für Hortbedienstete 
 
 
Stellungnahme/Antwort:  

1. Gibt es einen Personalschlüssel für die Mitarbeiterinnen von Kindertagesstätten und 
Horteinrichtungen, die für die leibliche Versorgung eingesetzt sind? 
In der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes gibt es 
keinen festgelegten Personalschlüssel für Hauswirtschaftskräfte. Zur Bemessung der 
Personal-stunden wird eine Vereinbarung zwischen den kommunalen 
Spitzenverbänden und der Liga der Wohlfahrtsverbände über Bemessungskriterien 
herangezogen, die auch in Koblenz angewendet wird. Hierin sind Richtwerte 
enthalten, die abhängig sind von der Anzahl der zu versorgenden Kinder und der 
Frage, ob das Essen frisch zubereitet wird, ob Tiefkühlmahlzeiten gereicht werden 
oder lediglich angeliefertes Essen ausgegeben wird.  

 
 

2. Gibt es die Möglichkeit, aufgrund der Daten die Wochenstunden der Mitarbeiterin zu 
erhöhen? 
Bei frisch zubereitetem Essen für über 40 Kinder kann ein Stundensatz von über 30 
Wochenstunden für die Hauswirtschaftskraft individuell festgesetzt werden. Im 
konkreten Fall der Kita St. Servatius, Güls, steht die Verwaltung seit Anfang April mit 
der zuständigen Gesamtleiterin der Kita gGmbH in Gesprächen über eine Anpassung 
der Arbeitszeit der Hauswirtschaftskraft. Der für eine Erhöhung notwendige formelle 
Antrag wird in Kürze eingehen.  

 
 
 


